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Die Rechtzeitigkeit der intragung
des Baubandwerkerpfandrecbtes.

S3on Dtecfjtianroalt ®r. @. eb011i in 3üri<b-

®te ©inführung bei Sauhanbroerfetpfanbredhtei burch
bai ©t^roeijetif^e c^buc^ foüte beit Unternehmern
unb fpanbroerîem, bte ju Sauten ober anberen SCBerten

auf etnem ©runbftüdt 3Jîaterial unb ülrbeit ober ülrbeit
afletn geliefert haben, einen mirffamen ©ctjug für ihre
gorberungen bringen. ®er ülnfprucg auf btefei ißfanb»
recht enifteht fdjon mit bem SeHpunft, in melchem geh
bie Unternehmer unb fpanbroetfer jur ülrbeitileigung oer»
pgidgtet haben, b. h'. mit Ülbfcf)lug bei ÜBetf» ober ®teng=
oertragei. ®le Setfehrifichetheit erforbert aber, bag bai
Sfanbrecht auch nach äugen fenntltdh gemacht roerbe, bei»

halb macht bas ©efeg bie ©ntftehung bei fßfaubreehtei
oon feiner ©tntragung im ©runbbudfj abhängig. ®amit
nun nicht auf unbeftimmte 3eü hinoui groeifel über
bie ©ntftehung oon Sauganbroerterpfanbrechten beftehen
fönnen, hat bai ©efeg eine griß oon bret SJionaten feit
Soüenbung ber Arbeiten ber gorbungiberedEßigten oor»
gefehen, innert berer bie ©tntragung erfolgen mug. 3ft
bas tßfanbrecht innert biefer griß nicht eingetragen roor»
ben, fo ift ei oerroirft unb barf nidgt mehr eingeiragen
roetben. Über bie Setedfjnung ber ®retmonatefrift unb
bte SîechUettigfeit ber ©tntragung finb burch neuere mich»

tige ©ntfeheibe bei Sunbeigericgtei einige ©runbfäge auf»

geftetlt morben, bie für bte Srajii in gufunft roegleitenb
fein roerben unb ihrer SBicgtigEett roegen hier fürs be»

fprocgen roerben foÖen.

gür ben Seginn bei Saufei ber griß ift ber ßett=

punft maggebenb, in roelcgem ber Unternehmer ober fpanb»
roetfer, bér bas $fanbrecht geltenb macht, feine Arbeit
tatfädjiidf) beenbigt hat, unb jroar roirb bie griß für
jeben einzelnen Çanbroerfet befonberS berechnet oon bem
Moment ber gertigßellung gerat e fetner ülrbeit an. SBann
bte garue Saute fertig geworben ift, ift alfo nidht mag*
gebenb. ©leichgütig ift auej, in meinem 3eitpunft bte
Arbeit nach bem ÜBerfoertrag hätte beenbigt roerben foüen
unb jroar auch bann, roann bte Serfpätung bem |>anb»
roetfer jum Serfcgulben ansuredfjnen ift. ÜBenn bem

fmnbroetfer bie ülrbeit oor beren Soüenbung entjogen
rourbe, fo ift basjenige ®atum ali maggebenb p be»

trachten, an roelchem biefer ©ntjug ber ülrbeit ßattge»
funben hat. ®enn erft in btefem 3eitpunft ftanb feft,
bag ber Çanbroerfer für ben Sau fetne Ülrbeit mehr ju
leiften habe unb erft oon biefem 3eitpunft an roar er
baher pr genauen üluirecgnung bei Setragei feiner Sau»
forberung tn bemfelben SRaße befähigt, rote er ei fonft im
Sftomente ber gertigßeüung fetner ülrbeit geroefen roäre.

@i fommt häufig oor, bag &anbroerfer nach ber
gertigßeüung ber im Sauoertrage übernommenen unb im
Saubefcgrteb oorgefehenen Arbeiten an berfelben Saute
noch nachträglich anbete fogenannte ©rtraarbeiten auf
Rechnung bei ©tgentümeri aufführen. ®tefe ülrbeiten
unb ihre Seenbigung finb für ben Seginn bei griffen--
laufei sur ©tntragung bei ^fanbredgtei für bie Sau»
forberung laut Sauoertrag ohne Sebeutung.

Son augerorbentlicher ÜBichtigfett ift bie grage, ob
bai Sauhanbroerferpfanbredht innert ber ®retmonatfriß
im ©runbbuche tatfäcijlidh eingetragen fein mug ober ob
ei genügt, roenn ei innert ber grift geltenb gemadht roirb,
fei ei buret) ülnmelbung sur befinttioen ©tntragung beim
©runbbudhamt ober burch ©inreidhung etnei ©efudfjei
beim Siebter um Seroilligung ber prooiforifdhen ©in»

tragung. ©oroogl ber Sunbeirat ali ülufßdgtibehörbe
über bie ©runbbuchämter ali auch bai Sunbeigeridht
haben nun entfdfjieben, baß innert bot £rift bie (Ein*

trailing bes Baucjläubfgcrpfanbrecljtes erfolgt
feitt muß tiitb baß bie SteKuitg bes Begehrens
um (Eintragung o^tte jebc rechtliche Bebeutting
für bie iüahrung bes Bestes ift, wenn bie (Ein*
tragung felbft erft nach Ablauf ber ^rift er*
folgt. ®ie geßfegung ber grift ift etne im Qntereffe
bei Serfehri getroffene Seftimmung unb gleichseitig eine

ütnroetfung an bie ©runbbudhführer, jebe ©tntragung nach
ülblauf ber grift su oerroeigern, unb smar audg bann,
roenn bie ©tntragung oor ülblauf ber grift bei fompe»
tenter ©telle nadhgefudfjt rourbe. ®urdj btefe geftfteHung
roirb ber Saugläubiger gesroungen, felbft bafür su forgen,
bag bie ©intragung redgtsettig erfolge, er barf fi<h alfo
nicht barauf oetlaffen, bag fein Sec|t genügenb gewährt
fei, roenn er bai Segehren um ©tntragung bei ^ßfanb»
redhtei redhlsettig geftellt hat. @r mug beihalb, bai Se»
gehren fo redhtseitig oor ülblauf ber grift ftetten, bag
noch anfällige ber ©tntragung im ÜBege ftehenbe ^inber»
niffe oor Ülblauf ber grift beteiligt roerben tonnen. @r
mug fich bager barüber tlar fein, roeldhen SBeg er ein»
Sufdjlagen hat, um bie ©intragung noch redhtseitig su be=

roirten. ®enn roenn er einmal ben falfcgen 2Beg ge»

gangen ig, roirb oft nidht mehr Seit fein, bie ©intragung
noch redhtseitig auf bem richtigen äöege su oeranlaffen.
®a§ ©efeg fieht hier nun gtoet üJtögli^feiten oor. ®a3
Sfanbredht fann beftnitio ober prooiforifch eingetragen
roerben. @§ genügt, bag tnnert grig eine ©intragung
überhaupt erfolgt ig, fei e§ auch nur etne prooiforifcge.

®ie begnitoe ©tntragung ig nur götthaft, roenn bie
gorberung 00m ©igentfimer ber Stegenfdhaft anertannt
ober gerichtlich feggefteüt ig. ®ie UnteratEorbanten unb
fianbroetfer tonnen bemnach ^ie befinitioe ©tntragung
nidht gegügt auf etne ÜEnettennung ihrer gorberungen
feitenê bes ®eneralunternehmer§ oerlangen, roenn biefer
nicht auch ©igentümer ber Stegenfdhaft ift. ®te begnt»
tioe ©tntragung roirb geltenb gemacht burch ülnmelbung
beS SfanbredhteS beim ©runbbudhamt. üll§ ülu§roei§ ig
ber Ülnmelbung bie ülnerfennung be§ ©igentümerS ober
ba§ geridhtliche Urteil beilegen. ®tefe ülnmelbung hat
ber ©runbbudhführer ln§ Sagebudh unb bann ln§ |>aupt=
buch etnsutragen. £ür bas Saturn titaßcjcbcnb ift
bie (Eintragung im liaupttmct?. ®'tefe§ ®atum
barf alfo, bamit ba§ fßfanbrecfg su Siecht begehe, nidht
mehr al§ bret SJlonate 00m Seitpuntt ber gertiggellung
ber ülrbeit an entfernt fein. Stun erhalten ailerblngS
bte ©tntragungen im Hauptbuch baëfelbe ®atum rote bie
im Sagebuch, fo *>aß ei genügt, roenn ber Saugläubiger
geh oergeroiffert, bag bie ©intragung im Sagebuch reegt»
Seitig erfolgt ig. ÜBenn bie üluiroeife in Drbnung finb,
tann fomit bie Ülnmelbung bei begnitioen fßfanbrechtei
in ber Segel noch ïurs oor ülblauf ber grift gültig be=

roirtt roerben; benn alle ülnmelbungen foüen fofort tn
bai Sagebuch eingetragen roerben. ®er gorberungi»
berechtigte mug aber geti bamit rechnen, bag feine in»
melbung aui formeüen ober materieüen ©rünben abge»
roiefen roerben tann unb bag er sur Sefcljroerbeführung
ober sur ©rroirtung ber Seroiüigung um oorläufige ©in»
tragung genötigt ig. Sorgdhtigalber roirb er beihalb
nicht bte legten Sage unb äßoehen abwarten, um fein
Sfanbredht geltenb su machen.

ÜBenn mangels einer Ülnerfennung ber gorberung
feiteni bei ©igentümeri unb mangeli etnei gerichtlichen
ilrteili bie befinitioe ©tntragung nicht möglich 'ß, mug
ber Saugläubiger bafür forgen, bag bte ©tntragung recht»
Seitig ooolciufig oorgenommen roerbe. ®ie oorläugge
©intragung ig beim dichter (©eridhtipräfibent) nadbju»
fuchen, ber bai ©runbbudhamt anroetg, biefelbe oorsu»
nehmen. Ülber etg bte tatfächliche ©intragung brtngt
bann bai Sfanbredfjt sum ©ntftehen. 3roar foü ber
^Richtet über bai Segehren um oorläugge ©intragung
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vie stecblzeitigkeil cker kivttagung
âez ksuksnàeriterpkiinarecdleî.

Bon Rechtsanwalt Dr. E. Pedotti in Zürich.

Die Einführung des Bauhandwerkerpfandrechtes durch
das Schweizerische Zivilgesetzbuch sollte den Unternehmern
und Handwerkern, die zu Bauten oder anderen Werken
auf einem Grundstück Material und Arbeit oder Arbeit
allein geliefert haben, einen wirksamen Schutz für ihre
Forderungen bringen. Der Anspruch auf dieses Pfand-
recht entsteht schon mit dem Zeitpunkt, in welchem sich

die Unternehmer und Handwerker zur Arbeitsleistung ver-
pflichtet haben, d. h. mit Abschluß des Werk- oder Dienst-
Vertrages. Die Verkehrssicherheit erfordert aber, daß das

Pfandrecht auch nach außen kenntlich gemacht werde, des-

halb macht das Gesetz die Entstehung des Pfandrechtes
von seiner Eintragung im Grundbuch abhängig. Damit
nun nicht auf unbestimmte Zeit hinaus Zweifel über
die Entstehung von Bauhandwerkerpfandrechten bestehen

können, hat das Gesetz eine Frist von drei Monaten seit

Vollendung der Arbeiten der Fordungsberechtigten vor-
gesehen, innert derer die Eintragung erfolgen muß. Ist
das Pfandrecht innert dieser Frist nicht eingetragen wor-
den, so ist es verwirkt und darf nicht mehr eingetragen
werden. Über die Berechnung der Dreimonatefrist und
die Rechtzeitigkeit der Eintragung sind durch neuere wich-
tige Entscheide des Bundesgerichtes einige Grundsätze auf-
gestellt worden, die für die Praxis in Zukunft wegleitend
sein werden und ihrer Wichtigkeit wegen hier kurz be-

sprachen werden sollen.
Für den Beginn des Laufes der Frist ist der Zeit-

punkt maßgebend, in welchem der Unternehmer oder Hand-
werker, der das Pfandrecht geltend macht, seine Arbeit
tatsächlich beendigt hat, und zwar wird die Frist für
jeden einzelnen Handwerker besonders berechnet von dem
Moment der Fertigstellung gerate seiner Arbeit an. Wann
dir gcn zL Baute fertig geworden ist, ist also nicht maß-
gebend. Gleichgütig ist auch, in welchem Zeitpunkt die

Arbeit nach dem Werkvertrag hätte beendigt werden sollen
und zwar auch dann, wann die Verspätung dem Hand-
werker zum Verschulden anzurechnen ist. Wenn dem

Handwerker die Arbeit vor deren Vollendung entzogen
wurde, so ist dasjenige Datum als maßgebend zu be-

trachten, an welchem dieser Entzug der Arbeit stattge-
funden hat. Denn erst in diesem Zeitpunkt stand fest,
daß der Handwerker für den Bau keine Arbeit mehr zu
leisten habe und erst von diesem Zeitpunkt an war er
daher zur genauen Ausrechnung des Betrages seiner Bau-
forderung in demselben Maße befähigt, wie er es sonst im
Momente der Fertigstellung seiner Arbeit gewesen wäre.

Es kommt häufig vor, daß Handwerker nach der
Fertigstellung der im Bauvertrage übernommenen und im
Baube schrieb vorgesehenen Arbeiten an derselben Baute
noch nachträglich andere sogenannte Extraarbeiten auf
Rechnung des Eigentümers ausführen. Diese Arbeiten
und ihre Beendigung sind für den Beginn des Fristen-
laufes zur Eintragung des Pfandrechtes für die Bau-
forderung laut Bauvertrag ohne Bedeutung.

Von außerordentlicher Wichtigkeit ist die Frage, ob
das Bauhandwerkerpfandrecht innert der Dreimonatfrist
im Grundbuche tatsächlich eingetragen sein muß oder ob
es genügt, wenn es innert der Frist geltend gemacht wird,
sei es durch Anmeldung zur definitiven Eintragung beim
Grundbuchamt oder durch Einreichung eines Gesuches
beim Richter um Bewilligung der provisorischen Ein-
tragung. Sowohl der Bundesrat als Aufsichtsbehörde
über die Grundbuchämter als auch das Bundesgericht
haben nun entschieden, dast innert der Frist die Lin-

tragung des Bangläubigerpfandrechtes erfolgt
sein nrust und das; die Stellung des Begehrens
um Eintragung ohne jede rechtliche Bedeutung
für die Währung des Rechtes ist, wenn die Lin-
tragung selbst erst nach Ablauf der Frist er-
folgt. Die Festsetzung der Frist ist eine im Interesse
des Verkehrs getroffene Bestimmung und gleichzeitig eine

Anweisung an die Grundbuchführer, jede Eintragung nach
Ablauf der Frist zu verweigern, und zwar auch dann,
wenn die Eintragung vor Ablauf der Frist bei kompe-
tenter Stelle nachgesucht wurde. Durch diese Feststellung
wird der Baugläubiger gezwungen, selbst dafür zu sorgen,
daß die Eintragung rechtzeitig erfolge, er darf sich also
nicht darauf verlassen, daß sein Recht genügend gewahrt
sei. wenn er das Begehren um Eintragung des Pfand-
rechtes rechtzeitig gestellt hat. Er muß deshalb, das Be-
gehren so rechtzeitig vor Ablauf der Frist stellen, daß
noch allsällige der Eintragung im Wege stehende Hinder-
ntsse vor Ablauf der Frist beseitigt werden können. Er
muß sich daher darüber klar sein, welchen Weg er ein-
zuschlagen hat, um die Eintragung noch rechtzeitig zu be-
wirken. Denn wenn er einmal den falschen Weg ge-
gangen ist, wird oft nicht mehr Zeit sein, die Eintragung
noch rechtzeitig auf dem richtigen Wege zu veranlassen.
Das Gesetz sieht hier nun zwei Möglichkeiten vor. Das
Pfandrecht kann definitiv oder provisorisch eingetragen
werden. Es genügt, daß innert Frist eine Eintragung
überhaupt erfolgt ist, sei es auch nur eine provisorische.

Die definitve Eintragung ist nur stàtthaft, wenn die
Forderung vom Eigentümer der Liegenschaft anerkannt
oder gerichtlich festgestellt ist. Die Unterakkordanten und
Handwerker können demnach die definitive Eintragung
nicht gestützt auf eine Anerkennung ihrer Forderungen
seitens des Generalunternehmers verlangen, wenn dieser
nicht auch Eigentümer der Liegenschaft ist. Die défini-
tive Eintragung wird geltend gemacht durch Anmeldung
des Pfandrechtes beim Grundbuchamt. Als Ausweis ist
der Anmeldung die Anerkennung des Eigentümers oder
das gerichtliche Urteil beizulegen. Diese Anmeldung hat
der Grundbuchführer ins Tagebuch und dann ins Haupt-
buch einzutragen. Für das Datum mastgebend ist
die Eintragung im Hauptbuch. Dieses Datum
darf also, damit das Pfandrecht zu Recht bestehe, nicht
mehr als drei Monate vom Zeitpunkt der Fertigstellung
der Arbeit an entfernt sein. Nun erhalten allerdings
die Eintragungen im Hauptbuch dasselbe Datum wie die
im Tagebuch, so daß es genügt, wenn der Baugläubiger
sich vergewissert, daß die Eintragung im Tagebuch recht-
zeitig erfolgt ist. Wenn die Ausweise in Ordnung sind,
kann somit die Anmeldung des definitiven Pfandrechtes
in der Regel noch kurz vor Ablauf der Frist gültig be-
wirkt werden; denn alle Anmeldungen sollen sofort in
das Tagebuch eingetragen werden. Der Forderungs-
berechtigte muß aber stets damit rechnen, daß seine An-
Meldung aus formellen oder materiellen Gründen abge-
wiesen werden kann und daß er zur Beschwerdeführung
oder zur Erwirkung der Bewilligung um vorläufige Ein-
tragung genötigt ist. Vorsichtshalber wird er deshalb
nicht die letzten Tage und Wochen abwarten, um sein
Pfandrecht geltend zu machen.

Wenn mangels einer Anerkennung der Forderung
seitens des Eigentümers und mangels eines gerichtlichen
Urteils die definitive Eintragung nicht möglich ist, muß
der Baugläubiger dafür sorgen, daß die Eintragung recht-
zeitig vorläufig vorgenommen werde. Die vorläufige
Eintragung ist beim Richter (Gerichtspräsident) nachzu-
suchen, der das Grundbuchamt anweist, dieselbe vorzu-
nehmen. Aber erst die tatsächliche Eintragung bringt
dann das Pfandrecht zum Entstehen. Zwar soll der
Richter über das Begehren um vorläufige Eintragung
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im fdjneHen Verfahren entfdjetben, eS ïônrten aber unter
llmftânben bod) SÉBochen nergehen, bis bte ©intragung
roirtlid) erfolgt ift. Der ©laubiger mug beStjatb baS

Segelten möglichst früh, minbeftenS einige SEBochen oor
äblauf ber grift fteflen. SEBenn er feine Berechtigung
glaubhaft macht, fott bte oorläuftge ©tntragung bewilligt
ioerben. Sm galle ber Beftrettung ber gorberung ober
beS iBfanbredjteS roirb bann bem ©laubiger grift ange»
fe^t jur gerid^tticEjen ©eltenbmadjung fetneë 2lnfprucheS.

Da bie ©laubiger nie roiffen fönnen, mann ibrem
©efudje um ©intragung beS ißfanbredjteS entfprodfjen
roirb, ift eS unbebtngt ratfam, baS Begehren mögltchft balb
nad^ gertiqftellung ber Arbeit einzureichen. grüheftenS
tann bte ©tntragung mit 2lbfdjlug bei Dtenft» ober SGBerf»

oertrageS, tn roeld)em ftch- ber ©laubiger jur SlrbeitS»

leiftung oerpftidEjtet, alfo fcbon oor Begtnn ber Slrbeit,
oerlangt roerben.

9er fdjroeiâerifdie îluftenbanbel ter Drei

etilen âunrtnle tes 3abres 1914.

(Rorr.)

Später al§ gewöhnlich ift bieSmal bie fdbroeijerifdbe
.fpanbelSftatiftiî erfchlenen. @S rübrt bte s oon einem zett»

roetltgen Berbot beS BunbeSrateS bet/ bte Detailziffern
unferer ©tn» unb 2luSfuhr ju publizieren. Bor uns liegen
nun bte ©rgebntffe ber erften bret Quartale bei SahreS
1914; bte äßirfungen beS europäifcben Krieges ftnb alfo
in ibnen bereits enthalten. SOßenn audb ber SRonat Quli
mit SluSnahme ber legten SBodje noch normal roar, fo
brachten bafiir bie beiben folgenben Sftonate eine utnfo
größere Kataftrophe. Seither ift roteber ein geroiffer
©leidjgeroichtSzuftanb eingetreten unb bte Überzeugung bat
ficb allgemein oerbreitet, bag auch eine politif^e Kata»

ftropbe roie bte gegenwärtige nid^t imftanbe ift, unfere
nationale äBirtfchaft aus ben Ingeln ju beben. Der be ft e

©rabmeffer für bte Dätigtett unferer BoIfSroirtfchaft
ftnb bie Betriebseinnahmen unferer fchroeizerifchen BunbeS»
bahnen. 9îun, ba fehen roir, bag nach ber erften $ett
beS Schedens eine bebeutenbe ©rholung tptah gegriffen
hat. Bleibt ber ißerfonenoertehr immer noch unter jenem
beS BcrjahreS, fo roetfen anbererfeitS bte Biffera beS

©üteroerfehrS habere ©Innahmen auf, als oor bem

Krieg.
Dag nun bte ©in» unb SluSfuhrjiffern beS fchroeije=

rifchen SlugenhanbelS ber erften bret Quartale 1914 etn
bebeutenbeS Defizit gegenüber bem Borjahr aufroetfen,
roirb ntemanb oerrounbern.

Die fjauptfategorten roetfen folgenbe Berfcgtebungen
auf: §olj. DaS ©tnfuhrgeroicht fant oon 3,207 auf
2,563 SJliÖionen Doppelzentner unb bamit ber Smport»
roert oon 32,1 auf 23,7 SötiHionen granten. 2lu<h bie
üluSfuhr ift zurückgegangen, roenn auch in otel roeniger
bebeutenbem Blag, rote beim Smport. ©tnem ©rport»
aeroicht oon 568,000 Doppelzentner ftehen nun nur noch
558,000 gegenüber unb ber SluSfuhrroert rebugterte fed)
bementfprechenb oon 6,27 auf 6,03 SMionen granten.
— 9Jtineralifthe Stoffe zeigen genau baSfelbe Bilb:
©eroaltiger Büctgang ber ©Infuhr, oiel roeniger großes
Stnten ber @£porttätigfett. ®aS ©tnfuhrgeroicht fan!
oon 33,08 auf 26,67 SJUKionen Silozentner, unb bem
parallel gtng eine Bebuîtion be§ SmportroerteS oon 93,55
auf 79,71 SDtiHionen grauten. ©aS SluSfuhrgeroidbt ba»
gegen rebuzterte ftch nur oon 1,84 auf 1,64 BMionen
Doppelzentner unb bem SBerte nach »on 11,28 auf 10,00
SMionen granten. — 3luch bie Kategorie ber Sonroaren
haben ftch ganz ähnlich oerhalten, rote bte obengenannten
©ruppen. So roetft Don etn Smportgeroicïjt auf oon

nur noch 211,000 Doppelzentner gegen 326,000 in ber
tßergleichSzett beS BorjahreS. Der SGBert fanf benn auch
oon 2,18 auf 1,44 SMionen granten. Die SluSfuhr
bagegen fant blog oon 147,000 auf 141,000 Kilozentner
unb bementfprechenb fonftatteren roir auch nur etne SBert»
oerminberung oon 351,000 auf 315,000 granten, roaS
immerbin auf gefuntene Brelfe fchltegen lägt. — Stein»
Zeug ift in ber ©Infuhr oon 52,700 auf 37,700 Doppel»
Zentner zurückgegangen ; bem parallel ging bie Bemttnbe»
minberung beS ©tnfuhrroerteS oon 1,65 auf 1,20 Sftil»
Honen granten. Die SluSfuhr bagegen, bte ohnehin
gering genug ift, fant weiterhin oon 1141 auf 784 Kilo»
Zentner unb oon 46,000 auf 39,000 granten. — Döpfer»
roar en ftnb in ber ©tnfuhr bebeutenb roeniger zurüct»
gegangen, als bie obigen ißofttionen. ©tnem Smport»
geroidjt oon 40,000 Doppelzentner ftehen nur 35,400
gegenüber unb ber SBert erfuhr bie oerhältntSmägig ge»

ringe Bermlnberung oon 3,79 auf 3,45 SMionen gr.
Der ©rport bagegen fant im SluSfuhrgeroicht oon 7051
auf 6348 Kilozentner unb bamit ging etne SBertoermtnbe»

rung oon 189,000 auf 166,000 granten fjjanb in £anb.
— SBBte bie ©innahmen unferer fchroeizerifchen SunbeS»
bahnen, ift bte ©ifeneinfuhr einer ber ©rabmeffer un»
fererfchroeizerifchenSßoltSroirtfchaft. 2ln bem ge»

roaltigen iRücfgang beS ©ifenimportS tonnen roir etniger»
magen bie 93erheerungen ermeffen, bie unferer nationalen
Qnbuftrte burtf) bie politifchen ©reigniffe tn ©uropa ge»

fdjlagen rourben. Statt 3,73 SDtitlionen Doppelzentner ©in»
fuhr roetft bie 93ergletchSzett beS 3fahreS 1914 nur 2,84
SRillionen auf, roährenb ber Qmportroert eine tRebuttion
oon 81,37 auf 62,91 äRillionen granten im ©efolge
hatte. Die 9luSfuhr, bie natürlich oiel geringer ift, als
ber Smport, fant gleteherroetfe oon 650,000 auf 455,000
Kilozentner unb eS rebuzterte bieS ben ©soortroert oon
24,79 auf 21,34 aUiüionen granten. — Kupfer oer»
hielt ftch ganz ühnRcft roie ©ifett, nur bag filer bie ©in»

fuhr nid^t in fo rapiber äöeife gefunten ift. DaS ©tn»

fuhrquantum rebuzierte ftch "on 105,000 auf 89,000
Kilozentner unb bem parallel gtng eine Serminbetung
beS ©tnfuhrroerteS oon 24,8 auf 20,6 SUtiElionen granten.
Die Ausfuhr bagegen zeigt eine ©roichtSoermlnberung
oon 42,900 auf 33,300 Kilozentner, roaS etne iRebuttion
beS SluSfuhrroerteS oon 7,4 auf 5,7 SRiHionen granten
im ©efolge hotte. — Dte ©In» unb luSfuhroerhältniffe
beS roeigen ÜRetaHs — 2lluminium — bürfen mit
SRüctficht auf bie 3ettlage faft oorzüglich genannt roer»
ben. SEBenn auch bte 3'ffern überall etroaS ntebriger
ftnb, als tn ber tßerglei^Szett beS SahreS 1913, fo ift
bodfj bekannt, bag bie fchroetzerifche SlHumtniuminbuftrie
burch ben Krieg keinen Schaben erlitten hût, fie arbeitet
im ©egenteil zurzeit fehr gut. DaS ©infuhrgeroidjt hut fiet)

roährenb ber brei erften Quartale 1914 auf 3854 Doppel»
Zentner oermtnbert, gegen 4457 im tßorjahr. Dtefer
Sîebuttion gtng etne SBertoerminberung oon 1,46 auf
1,23 Sttitlionen granten parallel. Der illlumlniumeçport
fant geroidhtSmägig oon 54,000 auf 50,000 Doppelzentner
unb bem 3Berte nach oon 9,8 auf 9,1 SOtiüionen gr.

Die Dotolziffern ber fchroeizerifchen ©tnfuhr unb beS

©jporteS roetfen folgenbe 33erfiältrriffe auf, bte roir ber
überfichtlichtett halber tolonnenmägig barfteKen:

©infuhrgeroicht 1914 46,892,000 Doppelzentner;
1913 57,328,000

©tnfuhrroert 1914 1,156 SRiUiarben ;

1913 1,417
aiuSfuhrgeroicht — 5,721,000 Kilozentner;

6,485,000
3luSfuhrroert — 904,5 3JtilIionen ;

„ 1,011 ÜRilliarben.
94ach biefer allgemetnen Orientierung fönnen roir

nun zur betaiUierten 53efprechung ber ^Softtionen gehen,
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im schnellen Verfahren entscheiden, es können aber unter
Umständen doch Wochen vergehen, bis die Eintragung
wirklich erfolgt ist. Der Gläubiger muß deshalb das
Begehren möglichst früh, mindestens einige Wochen vor
Ablauf der Frist stellen. Wenn er seine Berechtigung
glaubhaft macht, soll die vorläufige Eintragung bewilligt
werden. Im Falle der Bestreitung der Forderung oder
des Pfandrechtes wird dann dem Gläubiger Frist ange-
setzt zur gerichtlichen Geltendmachung seines Anspruches.

Da die Gläubiger nie wissen können, wann ihrem
Gesuche um Eintragung des Pfandrechtes entsprochen
wird, ist es unbedingt ratsam, das Begehren möglichst bald
nach Fertigstellung der Arbeit einzureichen. Frühestens
kann die Eintragung mit Abschluß des Dienst- oder Werk-
Vertrages, in welchem sich der Gläubiger zur Arbeits-
leistung verpflichtet, also schon vor Beginn der Arbeit,
verlangt werden.

Der Weizmsche Aicheuhmdel der drei

erste» S««rtile des 3»hres im,
(Korr.)

Später als gewöhnlich ist diesmal die schweizerische
Handelsstatistik erschienen. Es rührt dies von einem zeit-
weiligen Verbot des Bundesrates her, die Detailziffern
unserer Ein- und Ausfuhr zu publizieren. Vor uns liegen
nun die Ergebnisse der ersten drei Quartale des Jahres
1914; die Wirkungen des europäischen Krieges sind also
in ihnen bereits enthalten. Wenn auch der Monat Juli
mit Ausnahme der letzten Woche noch normal war, so

brachten dafür die beiden folgenden Monate eine umso
größere Katastrophe. Seither ist wieder ein gewisser
Gleichgewichtszustand eingetreten und die Überzeugung hat
sich allgemein verbreitet, daß auch ein? politisch? Kà-
strophe wie die gegenwärtige nicht imstande ist, unsere
nationale Wirtschaft aus den Angeln zu heben. Der beste
Gradmesser für die Tätigkeit unserer Volkswirtschaft
find die Betriebseinnahmen unserer schweizerischen Bundes-
bahnen. Nun, da sehen wir, daß nach der ersten Zeit
des Schreckens eine bedeutende Erholung Platz gegriffen
hat. Bleibt der Personenverkehr immer noch unter jenem
des Vorjahres, so weisen andererseits die Ziffern des

Güterverkehrs höhere Einnahmen auf, als vor dem

Krieg.
Daß nun die Ein- und Ausfuhrziffern des schweize-

rischen Außenhandels der ersten drei Quartale 1914 ein
bedeutendes Defizit gegenüber dem Vorjahr aufweisen,
wird niemand verwundern.

Die Hauptkategorien weisen folgende Verschiebungen
auf: Holz. Das Etnfuhrgewicht sank von 3,297 auf
2,563 Millionen Doppelzentner und damit der Import-
wert von 32,1 auf 23,7 Millionen Franken. Auch die
Ausfuhr ist zurückgegangen, wenn auch in viel weniger
bedeutendem Maß. wie beim Import. Einem Export-
aewicht von 568.000 Doppelzentner stehen nun nur noch
558,000 gegenüber und der Ausfuhrwert reduzierte sich
dementsprechend von 6.27 auf 6.03 Millionen Franken.
— Mineralische Stoffe zeigen genau dasselbe Bild:
Gewaltiger Rückgang der Einfuhr, viel weniger großes
Sinken der Exporttätigkeit. Das Etnfuhrgewicht sank
von 33,08 auf 26,67 Millionen Kilozentner, und dem
parallel ging eine Reduktion des Importwertes von 93.55
auf 79,71 Millionen Franken. Das Ausfuhrgewicht da-
gegen reduzierte sich nur von 1,84 auf 1,64 Millionen
Doppelzentner und dem Werte nach von 11,28 auf 10.00
Millionen Franken. — Auch die Kategorie der Tonwaren
haben sich ganz ähnlich verhalten, wie die obengenannten
Gruppen. So weist Ton ein Jmportgewicht auf von

nur noch 211,000 Doppelzentner gegen 326,000 in der
Vergleichszeit des Vorjahres. Der Wert sank denn auch
von 2,18 aus 1,44 Millionen Franken. Die Ausfuhr
dagegen sank bloß von 147,000 auf 141,000 Kilozentner
und dementsprechend konstatieren wir auch nur eine Wert-
Verminderung von 351,000 auf 315,000 Franken, was
immerhin auf gesunkene Preise schließen läßt. — Stein-
zeug ist in der Einfuhr von 52,700 auf 37,700 Doppel-
zentner zurückgegangen; dem parallel ging die Verwinde-
Minderung des Einfuhrwertes von 1,65 auf 1,20 Mil-
lionen Franken. Die Ausfuhr dagegen, die ohnehin
gering genug ist, sank weiterhin von 1141 auf 784 Kilo-
zentner und von 46.000 auf 39,000 Franken. — Töpfer-
waren sind in der Einfuhr bedeutend weniger zurück-
gegangen, als die obigen Positionen. Einem Import-
gewicht von 40.000 Doppelzentner stehen nur 35,400
gegenüber und der Wert erfuhr die verhältnismäßig ge-
ringe Verminderung von 3,79 auf 3,45 Millionen Fr.
Der Export dagegen sank im Ausfuhrgewicht von 7051
auf 6348 Kilozentner und damit ging eine Wertverminde-
rung von 189,000 auf 166.000 Franken Hand in Hand.
— Wie die Einnahmen unserer schweizerischen Bundes-
bahnen, ist die Eisenetnfuhr einer der Gradmesser un-
serer schweizerischen Volkswirtschaf t. An dem ge-
waltigen Rückgang des Eisenimports können wir einiger-
maßen die Verheerungen ermessen, die unserer nationalen
Industrie durch die politischen Ereignisse in Europa ge-
schlagen wurden. Statt 3,73 Millionen Doppelzentner Ein-
fuhr weist die Vergleichszeit des Jahres 1914 nur 2,84
Millionen auf, während der Importwert eine Reduktion
von 81,37 auf 62,91 Millionen Franken im Gefolge
hatte. Die Ausfuhr, die natürlich viel geringer ist. als
der Import, sank gleicherweise von 650,000 auf 455,000
Kilozentner und es reduzierte dies den Exportwert von
24,79 auf 21,34 Millionen Franken. — Kupfer ver-
hielt sich ganz Ähnlich wie Eisen, nur daß hier die Gin-
fuhr nicht in so rapider Weise gesunken ist. Das Ein-
fuhrquantum reduzierte sich von 105,000 auf 89,000
Kilozentner und dem parallel ging eine Verminderung
des Einfuhrwertes von 24.8 auf 20,6 Millionen Franken.
Die Ausfuhr dagegen zeigt eine Gwichtsverminderung
von 42,900 auf 33,300 Kilozentner, was eine Reduktion
des Ausfuhrwertes von 7,4 auf 5,7 Millionen Franken
im Gefolge hatte. — Die Ein- und Ausfuhrverhältnisse
des weißen Metalls — Aluminium — dürfen mit
Rücksicht auf die Zeitlage fast vorzüglich genannt wer-
den. Wenn auch die Ziffern überall etwas niedriger
find, als in der Vergleichszeit des Jahres 1913, so ist
doch bekannt, daß die schweizerische Allumtniumindustrte
durch den Krieg keinen Schaden erlitten hat, sie arbeitet
im Gegenteil zurzeit sehr gut. Das Einfuhrgewicht hat sich

während der drei ersten Quartale 1914 auf 3854 Doppel-
zentner vermindert, gegen 4457 im Vorjahr. Dieser
Reduktion ging eine Wertverminderung von 1,46 auf
1,23 Millionen Franken parallel. Der Aluminiumexport
sank gewichtsmäßig von 54.000 auf 50.000 Doppelzentner
und dem Werte nach von 9.8 auf 9,1 Millionen Fr.

Die Totolziffern der schweizerischen Einfuhr und des

Exportes weisen folgende Verhältnisse auf, die wir der
Übersichtlichkeit halber kolonnenmäßig darstellen:

Einfuhrgewicht 1914 — 46,892,000 Doppelzentner;
1913 ^ 57.328.000

Einfuhrwert 1914 — 1,156 Milliarden;
1913 ^ 1,417

Ausfuhrgewicht — 5,721,000 Kilozentner;

^ 6.485.000
Ausfuhrwert — 904,5 Millionen;

„ — 1,011 Milliarden.
Nach dieser allgemeinen Orientierung können wir

nun zur detaillierten Besprechung der Positionen gehen.


	Die Rechtzeitigkeit der Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes

